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Sarnen, 17.01.2024 
 
 
Flugplatz Kägiswil – Vertragsunterzeichnung zwischen armasuisse und 
Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) 
 
 
Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter der FGOW 
 

Heute Mittwoch, 17.01.2024 haben die armasuisse Immobilien und die FGOW einen bis Ende 
2024 befristeten Baurechtsvertrag abgeschlossen. Dies wurde notwendig, nachdem der Kanton 
Obwalden seinerseits den seit 2015 bestehenden Baurechtsvertrag mit armasuisse Immobilien per 
11.02.2024 aufgelöst hatte (sogenannter Heimfall). armasuisse Immobilien und die FGOW 
beabsichtigen, den definitiven Entscheid des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) im laufenden 
Umnutzungsverfahren für den Flugplatz, welcher bis am 30.06.2024 erfolgen soll, abzuwarten, um 
eine Neubeurteilung der Situation vorzunehmen. Mit dem nun abgeschlossenen Baurechtsvertrag 
wird die Situation auf dem Flugplatz Kägiswil bis am 16.12.2024 geregelt. 

Die Rechtsbasis für dieses Vorgehen bildet das vom Bundesrat am 02.09.2020 bewilligte 
Objektblatt Flugplatz Kägiswil im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt, welcher behördenverbindlich 
ist. 

Die Weiterführung des Flugbetriebes in Kägiswil ist somit kurzfristig gesichert. Die FGOW 
konzentriert sich jetzt auf einen erfolgreichen Abschluss des Umnutzungsverfahrens. 

 
Freundliche Grüsse 
  
Ruedi Waser                                    Beni Müller 
Präsident FGOW                             Task Force Umnutzung 


